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Bureau Veritas Information 

POLYZYKLISCHE MOSCHUSVERBINDUNGEN 
IN KOSMETISCHEN MITTELN 

  Das Kosmetikprüfprogramm von Bureau Veritas 
 
In Deutschland gelten für die Herstellung und Vermarktung eines kosmetischen 
Produktes die Bestimmungen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) 
und der Kosmetikverordnung (Kosmetik-VO). Sie basieren auf den gesetzlichen 
Regelungen der Kosmetik-Richtlinie 76/768/EWG. Nach diesen Bestimmungen ist der 
Hersteller für die gesundheitliche Unbedenklichkeit seines Produktes verantwortlich. 
 
Bei kosmetischen Mitteln ist die Verwendung von Moschusverbindungen bisher nur in 
Riechstoffen gesetzlich geregelt: Moschus Ambrette (Nr. 414), Moschus Mosken (Nr. 
421) und Moschus Tibeten (Nr. 422) sind in Anlage 1 der Kosmetik-VO aufgeführt. Sie 
dürfen für kosmetische Mittel nicht verwendet werden.  
Moschus-Xylol (Nr. 61) und Moschus-Keton (Nr. 62) sind zur Aufnahme in Anlage 2 Teil 
B der Kosmetik-VO vorgesehen. Bis die laufende Bewertung der Umweltrisiken abge-
schlossen ist, dürfen sie nur in einzelnen kosmetischen Mitteln und dort nur zeitlich 
befristet und in festgelegten Höchstkonzentrationen eingesetzt werden. 
Noch nicht abgeschlossen ist die toxikologische Bewertung der polyzyklischen 
Moschus-verbindungen 6-Acetyl-1,1,2,4,4,7-Hexamethyltetraline (AHTN) und 
Hexahydro-Hexa-methyl-cyclopenta(γ)-Benzopyran (HHCB) zum Einsatz als Riechstoff 
in Kosmetika. 
 
Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes und um jegliche negative Presse 
zu vermeiden, sollten die oben genannten Verbindungen in kosmetischen Mitteln nicht 
eingesetzt werden. 

UNSER ANSATZ 
Nach Auswertung der Veröffentlichungen der überwachenden Behörden, haben wir ein 
Testprogramm entwickelt, das die Prüfung der wichtigsten Moschusverbindungen 
abdeckt. Mit der Überprüfung dieser Verbindungen erfüllen die Inverkehrbringer ihre 
gesetzlichen Pflichten gem. Kosmetik-VO und stellen sicher, dass keine verbotenen 
oder kritischen Moschusverbindungen im Produkt enthalten sind. 

 


